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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1968

Norm

ZPO §405 DII

ZPO §596

Rechtssatz

Gegenüber dem Begehren auf Aufhebung und Unwirksamerklärung eines Schiedsspruches ist das Begehren auf

Feststellung, daß das von den Schiedsgutachtern erstattete Gutachten nicht bindend sei, kein minus, sondern ein

aliud.
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